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Bundestag will mehr Bildungs- und
Teilhabechancen bieten:
Der  Deutsche  Bundestag  hat  eine  Gesetzesvorlage  zur
Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden
Euro zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote
für Kinder im Grundschulalter“ beschlossen. Hinzu kommen nach
Informationen des Deutschlandfunks Bundesmittel in Höhe von
1,5  Milliarden  Euro.  Der  entsprechende  Entwurf  für  ein
Ganztagsfinanzierungsgesetz  (19/17294)  sieht  vor,  dass  der
Bund in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Milliarde Euro
in  das  Sondervermögen  einzahlt,  aus  dem  den  Bundesländern
Finanzhilfen  für  den  Ausbau  bedarfsgerechter
Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt werden sollen.

Gleichberechtigung fördern
„Die Einrichtung des Sondervermögens soll der Umsetzung des im
Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  SPD  vereinbarten
Rechtsanspruches  auf  Ganztagsbetreuung  für  Kinder  im
Grundschulalter  dienen.  Um  ein  entsprechendes  Angebot  zu
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gewährleisten,  seien  gemeinsame  Anstrengungen  aller
staatlichen Ebenen notwendig, heißt es in der Gesetzesvorlage.
Der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote biete
zum  einen  Kindern  mehr  Bildungs-  und  Teilhabechancen,  zum
anderen erleichtere es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
und  fördere  somit  die  tatsächliche  Gleichberechtigung  von
Frauen  und  Männern  gemäß  Artikel  3  Absatz  2  des
Grundgesetzes“,  teilt  der  Bundestag  mit.#
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Fensterlüftung  wirksamster  Weg  zu
virenarmer Luft:
Das Umweltbundesamt (UBA) hat für die Kultusministerkonferenz
(KMK)  eine  Handreichung  zum  richtigen  Lüften  in  Schulen
erarbeitet.  Darin  geben  die  Expertinnen  und  Experten  für
Innenraumlufthygiene  des  UBA  Empfehlungen,  wie  sich  mit
richtigem Lüften in Schulen das Risiko reduzieren lässt, sich
mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren. „Kern unserer
Empfehlung ist, Klassenräume regelmäßig alle 20 Minuten für
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etwa fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern zu lüften“, so
UBA-Präsident Dirk Messner. Auch zu Luftreinigern und anderen
technischen Geräten gibt das UBA Empfehlungen.

Effektives Lüften ist die beste Maßnahme
Dirk Messner: „Wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind,
kann sich das Virus in der Luft anreichern. Lüften ist die
einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft in
Klassenzimmern  zu  entfernen.  Unsere  Handreichung  soll  den
Schulen  helfen,  richtig  und  möglichst  effektiv  zu  lüften.
Einen hundertprozentigen Schutz bietet Lüften natürlich nicht.
Auch  die  weiteren  Hygienemaßnahmen  gemäß  den  Vorgaben  der
Länder sind und bleiben wichtig und sollten im Schulalltag
beachtet werden.“





Stefanie  Hubig,  KMK-Präsidentin  und  rheinland-pfälzische
Bildungsministerin:  „Die  Handreichung  bietet
Handlungssicherheit für alle an Schule Beteiligten und ich
freue mich, dass wir sie nun allen Ländern, Schulträgern und
Schulen zur Verfügung stellen können. Die Empfehlungen des
Umweltbundesamtes  zu  Luftaustausch  und  effizientem  Lüften
beinhalten kurze und präzise Hinweise, warum, wann und auf
welche Weise gelüftet werden soll – und nimmt dabei auch Bezug
auf häufig gestellte Fragen. Mit fachgerechtem Lüften leisten
wir einen entscheidenden und wirksamen Beitrag zur Reduzierung
des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen.“

Pausen nicht vergessen
Neben  dem  20-minütlichen  Lüften  sollte  auch  in  jeder
Unterrichtspause  gelüftet  werden.  Zum  Lüften  sollten  alle
Fenster weit geöffnet werden (Stoßlüften). Nur ein Fenster
teilweise zu öffnen oder die Fenster zu kippen reicht nicht
aus.  Ideal  ist  das  Querlüften,  wenn  Fenster  auf
gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden können. Sowohl beim
Stoßlüften wie beim Querlüften sinkt die Temperatur im Raum
nur um wenige Grad ab; wer schnell friert, kann für die Zeit
kurz  einen  Pullover  überstreifen.  Nach  dem  Schließen  der
Fenster steigt die Raumtemperatur rasch wieder an.

Mit einfachem Lüften werden neben den potentiell virenhaltigen
Aerosolen auch CO2, Feuchte und chemische Stoffe effektiv aus
der Luft entfernt. CO2 kann bei zu hoher Konzentration im
Innenraum müde machen und zu Konzentrationsschwächen führen.
Zuviel Feuchte begünstigt Schimmel. Mobile Luftreiniger können
weder CO2 noch Luftfeuchte abführen. Zudem sind sie in der
Regel  nicht  in  der  Lage,  die  Innenraumluft  schnell  und
zuverlässig  von  Viren  zu  befreien,  insbesondere  in  dicht
belegten  Klassenräumen.  Deswegen  sind  mobile
Luftreinigungsgeräte nicht als Ersatz, sondern allenfalls als
Ergänzung  zum  aktiven  Lüften  geeignet.  Können  Räume  nicht
gelüftet  werden,  sind  die  Räume  aus  innenraumhygienischer
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Sicht nicht für den Unterricht geeignet.

Hier geht es zur Handreichung
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